
Text der Verfassung

Kapitel 3 
Der Ministerrat

Art. 76-79

Artikel 76
(1) Der Ministerrat ist als Organ der Volkskammer die Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik. Er leitet im Aufträge der Volkskammer die einheitliche 
Durchführung der Staatspolitik und organisiert die Erfüllung der politischen, ökono
mischen, kulturellen und sozialen sowie der ihm übertragenen Verteidigungsaufga
ben. Für seine Tätigkeit ist er der Volkskammer verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.

(2) Der Ministerrat leitet die Volkswirtschaft und die anderen gesellschaftlichen Be
reiche. Er sichert die planmäßige proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft, die 
harmonisch abgestimmte Gestaltung der gesellschaftlichen Bereiche und Territorien 
sowie die Verwirklichung der sozialistischen ökonomischen Integration.

(3) Der Ministerrat leitet die Durchführung der Außenpolitik der Deutschen Demo
kratischen Republik entsprechend den Grundsätzen dieser Verfassung. Er vertieft die 
allseitige Zusammenarbeit mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
den anderen sozialistischen Staaten und gewährleistet den aktiven Beitrag der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Stärkung der sozialistischen Staatenge
meinschaft.

(4) Der Ministerrat entscheidet entsprechend seiner Zuständigkeit über den Ab
schluß und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge. Er bereitet Staatsverträge vor.

Artikel 77
Der Ministerrat arbeitet die zu lösenden Aufgaben der staatlichen Innen- und Au

ßenpolitik aus und unterbreitet der Volkskammer Entwürfe von Gesetzen und Be
schlüssen.

Artikel 78
(1) Der Ministerrat leitet, koordiniert und kontrolliert die Tätigkeit der Ministerien, 

der anderen zentralen Staatsorgane und der Räte der Bezirke. Er fördert die Anwen
dung wissenschaftlicher Leitungsmethoden und die Einbeziehung der Werktätigen in 
die Verwirklichung der Politik des sozialistischen Staates. Er gewährleistet, daß die 
ihm unterstellten staatlichen Organe, die wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate, 
Betriebe und Einrichtungen ihre Tätigkeit auf der Grundlage der Gesetze und ande
ren Rechtsvorschriften ausüben.

(2) Im Rahmen der Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer erläßt der Minister
rat Verordnungen und faßt Beschlüsse.

Artikel 79
(1) Der Ministerrat besteht aus dem Vorsitzenden des Ministerrates, den Stellver

tretern des Vorsitzenden und den Ministern.
(2) Der Vorsitzende des Ministerrates wird von der stärksten Fraktion der Volks

kammer vorgeschlagen und von der Volkskammer mit der Bildung des Ministerrates 
beauftragt.
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